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Lieferung frei Baustelle (Bordsteinkante abgeladen) wird entsprechend der jeweiligen Frachtzone
(Gewicht x Frachtzonensatz) berechnet.

Für Mindermengen unter 24 to bzw. Anlieferung mit Motorwagen wird eine Frachtzulage nach folgender
Staffel berechnet: (vergl. Frachtzonenkarte Seite 3)

Zone 1 30,00 €

Zone 2 40,00 €

Zone 3 50,00 €

Zone 4 60,00 €

Zone 5 70,00 €

Bitte beachten Sie, dass es bei Kleinstmengen unter 10 to zu längeren Lieferzeiten ( ca.14 Tage bis 3
Wochen ) kommen kann.

Eine zweite und jede weitere Entladestelle wird in Höhe von 20,00 € berechnet. Ist ein Umladen vom
Anhänger auf die Zugmaschine erforderlich, beträgt die Aufwandspauschale 25,00 €.
Aus Gründen rationeller Lagerhaltung und um unnötige Wartezeiten bei der Verladung zu vermeiden,
werden bestellte Mengen bei Pflaster auf volle Scheiben aufgerundet. Für die Kommissionierung pro
angefangener Palette beträgt die Aufwandspauschale 3,00 €.

Palettenservice/ Konditionen

Lieferung auf Paletten ist auf Wunsch des Kunden möglich.
Dafür stellen wir Leihpaletten zur Verfügung, die in angemessener Zeit, jedoch spätestens 4 Wochen
nach Erhalt zurückgegeben werden müssen. Später kann keine Gutschrift mehr erfolgen.

Leihgebühr pro EUROPALETTE,PRODUKTPALETTE 10,00 €

Leihgebühr pro WERKSPALETTE, BIG BAGs 25,00 €

Bei einwandfreier und bestätigter Rückgabe( entsp.o.g.Frist) der von uns gelieferten Paletten erfolgt unter
Angabe der Lieferschein-bzw.Baustellennummer die entsprechende Gutschrift. (BRINGESCHULD)

Gutschrift pro EUROPALETTE,PRODUKTPALETTE   8,50 €

Gutschrift pro WERKSPALETTE, BIG BAGs 23,50 €

Einige Artikel werden grundsätzlich auf Paletten geliefert

dazu gehören: alle Pflastersorten ohne Fase auf Produktpaletten
Bischofsmützen auf Produktpaletten oder Europaletten
Kreissätze für Altstadtpflaster auf Europaletten

Warenrücknahme

Nach vorheriger Absprache mit unserer Verkaufsabteilung kann Ware (Sonderfertigungen ausgenommen)
in einwandfreier  und orginal verpacktem Zustand zurückgenommen werden. Nach Abzug der Frachtkosten
erfolgt eine Gutschrift in Höhe von 80 % des Warenwertes.

Sonderservice

Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen das Schneiden von Passstücken für Pflastersteine, Platten und
Rasenkanten an. Der Preis hierfür richtet sich nach dem tatsächlichen Aufwand.

Leihgebühr für Pflasterkarre auf Anfrage

Belade-und Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Am letzten Samstag des Monats von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
(saisonbedingt von März bis Oktober)
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6

Die Firma Heuchert ist seit Mai 2009 Mitglied der                                  und hat somit
Zugriff auf neue Formen und Neuentwicklungen.

ca. 31 Stck/m2

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Konkavex mit optischer Oberflächenkrümmung

216/147/8 Farben auf Anfrage 177 - - auf Anfrage

Bedarf 44,40 Stck/m2

35 Stck/Lage = 0,79 m2

150/150/100 grau 225 - - auf Anfrage

Produktneuheiten

Bedarf 22,20 Stck/m2

20 Stck/Lage = 0,90 m2

300/150/100 grau 225 - - auf Anfrage

Bedarf 11,10 Stck/m2

12 Stck/Lage = 1,08 m2

300/300/100 grau 225 - - auf Anfrage

Bedarf 13,00 Stck/m2

12 Stck/Lage = 0,92 m2

grau 225 - - auf Anfrage

VS - 5  ·  10 cm  ·  Verschiebesicherung an 5 Steinseiten

Bischofsmütze  ·  10 cm

- - - - - auf Anfrage

Kurvenversatz  ·  10 cm

420

296

VS - 5 - Drain   ·   Pflasterstein mit Verschiebesicherung für sicherungsfähige Verkehrsflächen

VS - 5 auch in 8 cm lieferbar   ·   weitere Farben auf Anfrage

Bedarf 11,11 Stck/m2

300/300/80

Pr
od

uk
tn

eu
he

it
en

Tegula - Tec   ·   Verbundpflaster   ·   Horizontale und vertikale Verbandwirkung

300/300/80
Normfuge
4 mm

CIS   ·   Gestaltungspflaster   · Verschiebesicherung für 3 Fugenbreiten

7

Nachfolgende Produkte der SF - Kooperation können objektbezogen angefragt werden.

Schachtdeckel - Pflastersatz   ·   Taria

1000/1000/80 grau 115 28,50 €

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Greifer-
inhalt in m2

Preis
€/Stck

Hydranten - Pflastersatz   ·   Taria

580/580/80 grau 51 33,00 €

Straßenkappensatz   ·   Taria

300/300/100 grau 18 15,60 €

Matoro - T   ·   Verbundpflaster

Matoro - Drain   ·   Öko - Verbundpflaster   ·   Drainfugenpflaster mit Verbandwirkung

300/300/80
Dränfuge
10 mm

300/300/80
Rasenfuge
35 mm

Bedarf 26 Stck/m2

weitere Farben auf Anfrage

weitere Farben auf Anfrage

weitere Farben auf Anfrage

224/112/80

224/112/80

140/220/100

Bedarf 26 Stck/m2

Bedarf 32,5 Stck/m2
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Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Schweriner Edelpflaster (veredelte Oberfläche) über 50 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten durch 6 Formate

100/100/80 granit silbergrau

granit dunkelgrau

porphyr rot

sandstein gelb

lava schwarz

177 5,760 0,480 19,60 €Bedarf pro m2

ca. 100 Stck

200/100/80 granit silbergrau

granit dunkelgrau

porphyr rot

sandstein gelb

lava schwarz

177 7,680 1,280 19,60 €Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

200/200/80 granit silbergrau

granit dunkelgrau

porphyr rot

sandstein gelb

lava schwarz

177 5,760 0,960 19,60 €Bedarf pro m2

ca. 25 Stck

300/200/80 granit silbergrau

granit dunkelgrau

porphyr rot

sandstein gelb

lava schwarz

177 5,818 1,455 19,60 €Bedarf pro m2

ca. 16,5 Stck

300/300/80 granit silbergrau

granit dunkelgrau

porphyr rot

sandstein gelb

lava schwarz

177 8,727 2,182 19,60 €Bedarf pro m2

ca. 11 Stck

Bischofsmütze granit silbergrau

granit dunkelgrau

porphyr rot

sandstein gelb

lava schwarz

88

8,6 kg

pro

Stück

Stck

128

Stck

1

Stck

1,25 €Bedarf pro m2

ca. 20,5 Stck

Bedarf pro m

ca. 3,57 Stck

8
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Schweriner Edelpflaster

porphyr rot

200/100/80

Schweriner Edelpflaster

granit silbergrau

300/200/80
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Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Schweriner Kleeblatt (bossierte Oberfläche)

280/280/70 sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

schiefergrau

160 5,926 - 11,50 €Bedarf pro m2

ca. 13,5 Stck

280/280/70

incl.

150/150/70

(Einleger)

wie oben

grau

anthrazit

rot

160 5,926

& 0,438

- 11,50 €Bedarf pro m2

ca. 12,5 Stck & 7 Stck Einleger

&

Schweriner Kleeblatt (veredelte Oberfläche)

280/280/70 granit silbergrau

sandstein gelb

porphyr rot

160 4,741 1,185 18,00 €Bedarf pro m2

ca. 13,5 Stck

280/280/70

incl.

150/150/70

(Einleger)

wie oben

grau

anthrazit

rot

160 4,741

& 0,354

  1,185

& 0,089

18,00 €Bedarf pro m2

ca. 12,5 Stck & 7 Stck Einleger

&

Schweriner Kleeblatt (glatte Oberfläche)

280/280/70 rot/bunt,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub),

terrabunt

160 5,926 1,481 11,00 €Bedarf pro m2

ca. 13,5 Stck

280/280/70

incl.

150/150/70

(Einleger)

wie oben

grau

anthrazit

rot

160 5,926

& 0,438

   1,481

& 0,109

11,00 €Bedarf pro m2

ca. 12,5 Stck & 7 Stck Einleger

&

Zur Beachtung: Einleger (150/150/70) generell mit glatter Oberfläche in grau, rot und anthrazit. Auf Wunsch als Einleger-
Randstein (diagonal geschnitten) 1,15 Euro pro Stück. Verlegung auch ohne Einleger in Tropfenform möglich.

Schweriner Kleeblatt

(bossiert)

sandsteinbunt

280/280/70

&

anthrazit

150/150/70

Schweriner Kleeblatt

(veredelte Oberfläche)

sandstein gelb

280/280/70

&

rot

150/150/70
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porphyr rot

sandstein gelb

lava schwarz

88

8,6 kg

pro

Stück

Stck

128

Stck

1

Stck

1,25 €Bedarf pro m2

ca. 20,5 Stck

Bedarf pro m

ca. 3,57 Stck

8

Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Schweriner Edelpflaster

porphyr rot

200/100/80

Schweriner Edelpflaster

granit silbergrau

300/200/80

So
nd
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Schweriner Kleeblatt (bossierte Oberfläche)

280/280/70 sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

schiefergrau

160 5,926 - 11,50 €Bedarf pro m2

ca. 13,5 Stck

280/280/70

incl.

150/150/70

(Einleger)

wie oben

grau

anthrazit

rot

160 5,926

& 0,438

- 11,50 €Bedarf pro m2

ca. 12,5 Stck & 7 Stck Einleger

&

Schweriner Kleeblatt (veredelte Oberfläche)

280/280/70 granit silbergrau

sandstein gelb

porphyr rot

160 4,741 1,185 18,00 €Bedarf pro m2

ca. 13,5 Stck

280/280/70

incl.

150/150/70

(Einleger)

wie oben

grau

anthrazit

rot

160 4,741

& 0,354

  1,185

& 0,089

18,00 €Bedarf pro m2

ca. 12,5 Stck & 7 Stck Einleger

&

Schweriner Kleeblatt (glatte Oberfläche)

280/280/70 rot/bunt,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub),

terrabunt

160 5,926 1,481 11,00 €Bedarf pro m2

ca. 13,5 Stck

280/280/70

incl.

150/150/70

(Einleger)

wie oben

grau

anthrazit

rot

160 5,926

& 0,438

   1,481

& 0,109

11,00 €Bedarf pro m2

ca. 12,5 Stck & 7 Stck Einleger

&

Zur Beachtung: Einleger (150/150/70) generell mit glatter Oberfläche in grau, rot und anthrazit. Auf Wunsch als Einleger-
Randstein (diagonal geschnitten) 1,15 Euro pro Stück. Verlegung auch ohne Einleger in Tropfenform möglich.

Schweriner Kleeblatt

(bossiert)

sandsteinbunt

280/280/70

&

anthrazit

150/150/70

Schweriner Kleeblatt

(veredelte Oberfläche)

sandstein gelb

280/280/70

&

rot

150/150/70
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Schweriner Schloßpflaster (gestockte Oberfläche)

210/140/80

140/140/80

granit silbergrau

granit dunkelgrau

granit silbergrau

granit dunkelgrau

174

174

8,597

7,680

-

-

18,60 €

18,60 €

Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

Schweriner Altstadtpflaster (bossierte Oberfläche)

210/140/80

140/140/80

70/140/80

grau, anthrazit, erdbraun,

braun/bunt, rot/bunt,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

174

174

174

9,672

7,680

3,840

1,612

0,960

0,480

14,20 €

14,20 €

14,20 €

Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

Bedarf pro m2

ca. 100 Stck

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
Kreis Ø in mm

Farbe kleiner
Kreisstein

  großer
  Kreisstein

14/14/8 Preis
€/Stck

Kreissätze Altstadtpflaster

290
570
850

1130
1410
1690
1970
2250
2530
2810
3090
3370
3650
3930
4210

grau
anthrazit
erdbraun
rot/bunt
braun/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0
16
30
44
57
73
85
95
95
95
95
95
95
95
95

0
0
7
20
40
64
97
137
189
245
310
381
458
540
630

8,00 €

15,40 €

23,90 €

34,00 €

45,30 €

60,80 €

75,20 €

91,20 €

106,10 €

122,10 €

141,20 €

161,20 €

183,40 €

207,10 €

232,30 €

Zur Beachtung: Weitere Größen auf Anfrage.
Lieferung der Kreissätze generell auf Euro-Leihpalette.

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

140/140/80 braun/bunt

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

174 7,680 0,960 13,70 €

Schweriner - Classic (glatte Oberfläche)

210/140/80 braun/bunt

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

174 9,672 1,612 13,70 €Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck

So
nd

er
pf
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er
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Zur Beachtung: Bei einigen Sortimenten sind produktionsbedingte Änderungen der Verpackungseinheiten zu beachten.

Nordic-Stein City (scharfkantig, ohne Fase)

220/150/60

&

110/150/60

sandsteinbunt

schiefergrau

135 7,921 3,960 10,60 €Bedarf pro m2

ca. 24 Stck + 12 Stck

Zur Beachtung: Beim Nordic-Stein ist das Verlegeverhältnis 2 Stck 220/150/60 + 1 Stck 110/150/60 einzuhalten.

Nordic-Stein Nostalgo (gebrochene Kanten)

220/150/60

&

110/150/60

sandsteinbunt

schiefergrau

rot/bunt

caramelbunt

135 6,601 3,300 12,60 €Bedarf pro m2

ca. 24 Stck + 12 Stck

210/70/80 Farben auf Anfrage 174 4,299 0,717 13,70 €Bedarf pro m2 ca. 67 Stck

Bedarf pro m
ca. 4,75 Stck längs

Bedarf pro m
ca. 14,28 Stck quer

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

Schweriner - City (ohne Fase)

210/140/80 sandsteinbunt
(ehem. herbstlaub)

174 7,164 1,194 13,70 €Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck

140/140/80 sandsteinbunt
(ehem. herbstlaub)

174 5,760 0,720 13,70 €

210/70/80 Farben auf Anfrage 174 5,731 0,955 15,70 €Bedarf pro m2 ca. 67 Stck

Bedarf pro m
ca. 4,75 Stck längs

Bedarf pro m
ca. 14,28 Stck quer

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

Schweriner - Nostalgo (gerumpelt)

210/140/80 braun/bunt

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

schiefergrau

174 5,731 0,955 15,70 €Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck

140/140/80 braun/bunt

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

schiefergrau

174 5,120 0,640 15,70 €

(Riemchen)

(Riemchen)
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Schweriner Schloßpflaster (gestockte Oberfläche)

210/140/80

140/140/80

granit silbergrau

granit dunkelgrau

granit silbergrau

granit dunkelgrau

174

174

8,597

7,680

-

-

18,60 €

18,60 €

Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

Schweriner Altstadtpflaster (bossierte Oberfläche)

210/140/80

140/140/80

70/140/80

grau, anthrazit, erdbraun,

braun/bunt, rot/bunt,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

174

174

174

9,672

7,680

3,840

1,612

0,960

0,480

14,20 €

14,20 €

14,20 €

Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

Bedarf pro m2

ca. 100 Stck

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
Kreis Ø in mm

Farbe kleiner
Kreisstein

  großer
  Kreisstein

14/14/8 Preis
€/Stck

Kreissätze Altstadtpflaster

290
570
850

1130
1410
1690
1970
2250
2530
2810
3090
3370
3650
3930
4210

grau
anthrazit
erdbraun
rot/bunt
braun/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0
16
30
44
57
73
85
95
95
95
95
95
95
95
95

0
0
7
20
40
64
97
137
189
245
310
381
458
540
630

8,00 €

15,40 €

23,90 €

34,00 €

45,30 €

60,80 €

75,20 €

91,20 €

106,10 €

122,10 €

141,20 €

161,20 €

183,40 €

207,10 €

232,30 €

Zur Beachtung: Weitere Größen auf Anfrage.
Lieferung der Kreissätze generell auf Euro-Leihpalette.

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

140/140/80 braun/bunt

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

174 7,680 0,960 13,70 €

Schweriner - Classic (glatte Oberfläche)

210/140/80 braun/bunt

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

174 9,672 1,612 13,70 €Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Zur Beachtung: Bei einigen Sortimenten sind produktionsbedingte Änderungen der Verpackungseinheiten zu beachten.

Nordic-Stein City (scharfkantig, ohne Fase)

220/150/60

&

110/150/60

sandsteinbunt

schiefergrau

135 7,921 3,960 10,60 €Bedarf pro m2

ca. 24 Stck + 12 Stck

Zur Beachtung: Beim Nordic-Stein ist das Verlegeverhältnis 2 Stck 220/150/60 + 1 Stck 110/150/60 einzuhalten.

Nordic-Stein Nostalgo (gebrochene Kanten)

220/150/60

&

110/150/60

sandsteinbunt

schiefergrau

rot/bunt

caramelbunt

135 6,601 3,300 12,60 €Bedarf pro m2

ca. 24 Stck + 12 Stck

210/70/80 Farben auf Anfrage 174 4,299 0,717 13,70 €Bedarf pro m2 ca. 67 Stck

Bedarf pro m
ca. 4,75 Stck längs

Bedarf pro m
ca. 14,28 Stck quer

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

Schweriner - City (ohne Fase)

210/140/80 sandsteinbunt
(ehem. herbstlaub)

174 7,164 1,194 13,70 €Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck

140/140/80 sandsteinbunt
(ehem. herbstlaub)

174 5,760 0,720 13,70 €

210/70/80 Farben auf Anfrage 174 5,731 0,955 15,70 €Bedarf pro m2 ca. 67 Stck

Bedarf pro m
ca. 4,75 Stck längs

Bedarf pro m
ca. 14,28 Stck quer

Bedarf pro m2

ca. 50 Stck

Schweriner - Nostalgo (gerumpelt)

210/140/80 braun/bunt

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

schiefergrau

174 5,731 0,955 15,70 €Bedarf pro m2

ca. 33,5 Stck

140/140/80 braun/bunt

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

schiefergrau

174 5,120 0,640 15,70 €

(Riemchen)

(Riemchen)
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Schweriner Variopflaster · 8cm · mit Minifase (über 50 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten durch 6 Formate)

100/100/80 grau

anthrazit

erdbraun

rot/bunt

braun/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

terrabunt

177 5,760 0,480 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 100 Stck

200/100/80 grau

anthrazit

erdbraun

rot/bunt

braun/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

terrabunt

177 8,640 1,440 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 50 Stck

200/200/80 grau

anthrazit

erdbraun

rot/bunt

braun/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

terrabunt

177 5,760 0,960 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 25 Stck

300/200/80 grau

weitere Farben

auf Anfrage

177 7,273 1,818 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 16,5 Stck

300/300/80 grau

weitere Farben

auf Anfrage

177 9,818 2,455 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 11 Stck

Bischofsmütze grau

weitere Farben

auf Anfrage

8,6 kg/St. 128 Stck 1 Stck 0,75

€/Stck

Bedarf pro m2 ca. 20,5 Stck

Bedarf pro m ca. 3,57 Stck

Schweriner Variopflaster
300/200/80 + 200/200/80 + 100/200/80

terrabunt

St
an

da
rd

pf
la

st
er

224/112/80 grau

anthrazit, rot

177 9,351 - 7,20 €

8,40 €

Handverlegung

112/112/100

224/112/100

grau 215 5,195 - 9,30 €Rand- und Endsteine

Bedarf pro lfdm 8,889 Stck

224/112/80 grau 177 10,286 - 7,20 €Verlegeeinheit Fischgrät

224/112/100 grau 215 8,000 - 9,30 €Verlegeeinheit Fischgrät

13

Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Standardpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

OH-Verbundpflaster   ·   8 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 38,5 Stck

224/112/80 grau

anthrazit, rot

177 9,351 1,870 7,20 €

8,40 €

Handverlegung

112/112/100

224/112/100

grau 215 7,273 - 9,30 €Rand- und Endsteine

Bedarf pro lfdm 8,889 Stck

OH-Verbundpflaster   ·   8 cm   ·   ohne Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 38,5 Stck

+

Läuferverband Parkettverband Versetzter ParkettverbandEllenbogenverband

224/112/80 grau 177 10,286 - 7,20 €Verlegeeinheit Fischgrät

224/112/100 grau

anthrazit, rot

215 7,273 1,455 9,30 €

11,50 €

Handverlegung

112/112/80

+

224/112/80

grau

anthrazit, rot

177 5,844 - 7,20 €

8,40 €

Rand- und Endsteine

Bedarf pro

lfdm 8,889 Stck

224/112/100 grau 215 8,000 - 9,30 €Verlegeeinheit Fischgrät

112/112/80

+

224/112/80

grau

anthrazit, rot

177 5,844 - 7,20 €

8,40 €

Rand- und Endsteine

Bedarf pro

lfdm 8,889 Stck
+

OH-Verbundpflaster   ·   10 cm   ·   ohne Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 38,5 Stck

OH-Verbundpflaster   ·   10 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 38,5 Stck

R

E

R

E
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Sonderpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Schweriner Variopflaster · 8cm · mit Minifase (über 50 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten durch 6 Formate)

100/100/80 grau

anthrazit

erdbraun

rot/bunt

braun/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

terrabunt

177 5,760 0,480 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 100 Stck

200/100/80 grau

anthrazit

erdbraun

rot/bunt

braun/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

terrabunt

177 8,640 1,440 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 50 Stck

200/200/80 grau

anthrazit

erdbraun

rot/bunt

braun/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

terrabunt

177 5,760 0,960 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 25 Stck

300/200/80 grau

weitere Farben

auf Anfrage

177 7,273 1,818 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 16,5 Stck

300/300/80 grau

weitere Farben

auf Anfrage

177 9,818 2,455 10,80 €Bedarf pro m2 ca. 11 Stck

Bischofsmütze grau

weitere Farben

auf Anfrage

8,6 kg/St. 128 Stck 1 Stck 0,75

€/Stck

Bedarf pro m2 ca. 20,5 Stck

Bedarf pro m ca. 3,57 Stck

Schweriner Variopflaster
300/200/80 + 200/200/80 + 100/200/80

terrabunt

St
an

da
rd

pf
la

st
er

224/112/80 grau

anthrazit, rot

177 9,351 - 7,20 €

8,40 €

Handverlegung

112/112/100

224/112/100

grau 215 5,195 - 9,30 €Rand- und Endsteine

Bedarf pro lfdm 8,889 Stck

224/112/80 grau 177 10,286 - 7,20 €Verlegeeinheit Fischgrät

224/112/100 grau 215 8,000 - 9,30 €Verlegeeinheit Fischgrät
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Standardpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

OH-Verbundpflaster   ·   8 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 38,5 Stck

224/112/80 grau

anthrazit, rot

177 9,351 1,870 7,20 €

8,40 €

Handverlegung

112/112/100

224/112/100

grau 215 7,273 - 9,30 €Rand- und Endsteine

Bedarf pro lfdm 8,889 Stck

OH-Verbundpflaster   ·   8 cm   ·   ohne Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 38,5 Stck

+

Läuferverband Parkettverband Versetzter ParkettverbandEllenbogenverband

224/112/80 grau 177 10,286 - 7,20 €Verlegeeinheit Fischgrät

224/112/100 grau

anthrazit, rot

215 7,273 1,455 9,30 €

11,50 €

Handverlegung

112/112/80

+

224/112/80

grau

anthrazit, rot

177 5,844 - 7,20 €

8,40 €

Rand- und Endsteine

Bedarf pro

lfdm 8,889 Stck

224/112/100 grau 215 8,000 - 9,30 €Verlegeeinheit Fischgrät

112/112/80

+

224/112/80

grau

anthrazit, rot

177 5,844 - 7,20 €

8,40 €

Rand- und Endsteine

Bedarf pro

lfdm 8,889 Stck
+

OH-Verbundpflaster   ·   10 cm   ·   ohne Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 38,5 Stck

OH-Verbundpflaster   ·   10 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 38,5 Stck

R

E

R

E
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Doppel - T - Verbundpflaster   ·   8 cm   ·   ohne Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 35 Stck

200/165/80 grau

weitere Farben

auf Anfrage

177 8,486 - 7,20 €auch

maschinen-

verlegbar

100/165/80

200/140/80

grau

grau

weitere Farben

auf Anfrage

177

177

7,314

6,000

-

-

7,20 €

7,20 €

1) Randsteine-3,5 Stck/lfdm

2) Anfangssteine-5,0 Stck/lfdm

Rechteckpflaster   ·   6 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck

200/100/60 grau

anthrazit, rot

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

135 11,520

8,640

1,920

1,440

6,50 €

7,50 €

8,20 €

8,80 €
Handverlegung

100/100/60 grau

anthrazit, rot

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

135 7,200 0,600 6,50 €

7,50 €

8,20 €

8,80 €

Standardpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Doppel - T - Verbundpflaster   ·   8 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 35 Stck

200/165/80 grau

anthrazit, rot

177 8,486 - 7,20 €

8,40 €

auch

maschinen-

verlegbar

100/165/80

200/140/80

grau

grau

weitere Farben

auf Anfrage

177

177

7,314

6,000

-

-

7,20 €

7,20 €

1) Randsteine-3,5 Stck/lfdm

2)  Anfangssteine-5,0 Stck/lfdm

1) 2)

1) 2)

Zur Beachtung: Weitere Farben auf Anfrage. Mehrfarbiges Pflaster ist nicht für Maschinenverlegung geeignet.
Bei einigen Sortimenten sind produktionsbedingte Änderungen der Verpackungseinheiten zu beachten.

Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

R A

R A

Bedarf pro m2 ca. 36 Stck

Reihenpflaster           Stck          €/Stck

160/160/140 grau 290 168 - 0,45 €

Bedarf pro m2 ca. 24 Stck 160/240/140 grau 290 150 - 0,70 €
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Lieferbar auch im Läuferverband

Lieferbar auch im Läuferverband

Standardpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Rechteckpflaster   ·   8 cm   ·   ohne Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck

200/100/80 grau

anthrazit, rot

177 8,640 - 7,20 €

8,40 €

100/100/80 grau

anthrazit, rot

177 5,760 - 7,20 €

8,40 €

Rechteckpflaster   ·   8 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck

200/100/80 grau

anthrazit, rot,

erdbraun

rot/bunt, braun/bunt

terrabunt, goldgelb,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

177 8,640 1,440 7,20 €

8,40 €

8,90 €

9,50 €

100/100/80 grau

anthrazit, rot,

erdbraun

rot/bunt, braun/bunt

terrabunt, goldgelb,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

177 5,760 0,480 7,20 €

8,40 €

8,90 €

9,50 €

200/100/100 grau

anthrazit, rot

215 7,680 1,280 9,30 €

11,50 €

Läuferverband Parkettverband Versetzter ParkettverbandEllenbogenverband

100/100/100 grau 215 5,280 - 9,30 €

200/100/80 grau 177 8,640 - 7,20 €Maschinenverlegung Fischgrät

Rechteckpflaster   ·   10 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck
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Doppel - T - Verbundpflaster   ·   8 cm   ·   ohne Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 35 Stck

200/165/80 grau

weitere Farben

auf Anfrage

177 8,486 - 7,20 €auch

maschinen-

verlegbar

100/165/80

200/140/80

grau

grau

weitere Farben

auf Anfrage

177

177

7,314

6,000

-

-

7,20 €

7,20 €

1) Randsteine-3,5 Stck/lfdm

2) Anfangssteine-5,0 Stck/lfdm

Rechteckpflaster   ·   6 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck

200/100/60 grau

anthrazit, rot

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

135 11,520

8,640

1,920

1,440

6,50 €

7,50 €

8,20 €

8,80 €
Handverlegung

100/100/60 grau

anthrazit, rot

rot/bunt

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

135 7,200 0,600 6,50 €

7,50 €

8,20 €

8,80 €

Standardpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Doppel - T - Verbundpflaster   ·   8 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 35 Stck

200/165/80 grau

anthrazit, rot

177 8,486 - 7,20 €

8,40 €

auch

maschinen-

verlegbar

100/165/80

200/140/80

grau

grau

weitere Farben

auf Anfrage

177

177

7,314

6,000

-

-

7,20 €

7,20 €

1) Randsteine-3,5 Stck/lfdm

2)  Anfangssteine-5,0 Stck/lfdm

1) 2)

1) 2)

Zur Beachtung: Weitere Farben auf Anfrage. Mehrfarbiges Pflaster ist nicht für Maschinenverlegung geeignet.
Bei einigen Sortimenten sind produktionsbedingte Änderungen der Verpackungseinheiten zu beachten.

Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

R A

R A

Bedarf pro m2 ca. 36 Stck

Reihenpflaster           Stck          €/Stck

160/160/140 grau 290 168 - 0,45 €

Bedarf pro m2 ca. 24 Stck 160/240/140 grau 290 150 - 0,70 €
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Lieferbar auch im Läuferverband

Lieferbar auch im Läuferverband

Standardpflaster
DIN EN 1338

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Rechteckpflaster   ·   8 cm   ·   ohne Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck

200/100/80 grau

anthrazit, rot

177 8,640 - 7,20 €

8,40 €

100/100/80 grau

anthrazit, rot

177 5,760 - 7,20 €

8,40 €

Rechteckpflaster   ·   8 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck

200/100/80 grau

anthrazit, rot,

erdbraun

rot/bunt, braun/bunt

terrabunt, goldgelb,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

177 8,640 1,440 7,20 €

8,40 €

8,90 €

9,50 €

100/100/80 grau

anthrazit, rot,

erdbraun

rot/bunt, braun/bunt

terrabunt, goldgelb,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

177 5,760 0,480 7,20 €

8,40 €

8,90 €

9,50 €

200/100/100 grau

anthrazit, rot

215 7,680 1,280 9,30 €

11,50 €

Läuferverband Parkettverband Versetzter ParkettverbandEllenbogenverband

100/100/100 grau 215 5,280 - 9,30 €

200/100/80 grau 177 8,640 - 7,20 €Maschinenverlegung Fischgrät

Rechteckpflaster   ·   10 cm   ·   mit Fase   ·   Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

10,90 €

11,50 €

Öko-Pflastersysteme Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Öko-Trapp   ·   8 cm   ·  Einkornbeton wasserdurchlässig (Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck)

200/100/80

100/100/80

grau

anthrazit, rot,

erdbraun

grau

anthrazit, rot

164

164

7,200

5,760

1,200

0,480

8,80 €

10,05 €

8,80 €

10,05 €

Me-Ba-Rasengittersteine (Bedarf pro m2 ca. 4,17 Stck)

600/400/80

600/400/100

600/400/120
(mit Noppen)

grau

erdbraun

grau

grau

110

110

133

145

10,552

10,552

8,633

6,715

5,276

5,276

4,317

3,357

6,70 €

8,00 €

8,25 €

9,80 €

Drainfugenpflaster   ·   8 cm   ·  ca. 15% Fugenanteil (Bedarf pro m2 ca. 29 Stck)

185/185/80 grau, anthrazit,

erdbraun

rot/bunt,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

169

169

6,207

6,207

-

-

12,65 €

13,35 €

Setzmaß

mit angeformten Abstandshaltern

1,5 cm Fuge

Rasenfugenpflaster   ·   8 cm   ·  ca. 26% Fugenanteil (Bedarf pro m2 ca. 25 Stck)

200/200/80 grau, anthrazit,

erdbraun

rot/bunt,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

146

146

7,200

7,200

-

-

Setzmaß

mit angeformten Abstandshaltern

3,0 cm Fuge

Öko-Trapp · 200/100/80 · erdbraun Drainfugenpflaster rot/bunt

Zur Beachtung: Lieferbar auch in Läuferverband und Fischgrätverlegeeinheit.

80/80/80

80/80/100

grau, rot, anthrazit

grau, rot, anthrazit

1,19 kg

1,40 kg

924 Stück

924 Stück

-

-

pro Stck 0,27 €

pro Stck 0,30 €

Rasengitterfüllstein 8 cm

Rasengitterfüllstein 10 cm

Zur Beachtung: Ökologische Pflastersysteme für alle rechteckigen Steine und Doppel-T mit losen Abstandshaltern
für 0,80 cm Fuge / 2,00 cm Fuge / 3,00 cm Fuge

Zur Beachtung: Drainfugenpflaster auch maschinenverlegbar.
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Hochbordradien
konvex r=0,5;1;2;3;4;5;6;8;10;12
konkav r=0,5;1;2;3;5;8;10;12

Abb. Außenbogen

2 Fasen

1 Fase

mit Nut und Feder

Hochbordecke 90°
(innen und außen)

Abb. Außenecke

grau
grau
grau
grau
grau
grau

Hängerstein (Absenker)

rechts/links

Abb. rechter Absenker

Bordsteine/Einfassungssteine
DIN EN 1340 u. DIN 483

Abmessungen
B/H/L in mm

Farbe Gewicht
kg/pro lfdm
kg/pro Stck

Greifer-
inhalt in Stck

kleinste VE
in Stck

Preis
in €/m

Hochborde (HB)

120/150/300/1000

120/150/300/500

grau

grau

100

100

18

36

6

12

4,45 €

4,45 €

Hochbordstein A4

120/150/250/1000 grau 80 18 6 4,05 €Hochbordstein A5

120/150/300/1000 grau 80 18 6 9,40 €

120/150/300/780
konvex/Außenbogen
120/150/250/780
konkav/Innenbogen

grau

grau

100

auf Anfrage

15/18 1 9,40 €

120/150/300/250
konvex/Außenecke
120/150/300/250
konkav/Innenecke

grau

grau

34

34

1

1

1

1

19,60
€/Stck

19,60
€/Stck

Rundborde (RB)

150/220/1000
150/220/500

grau
grau

77
77

18
48

6
24

4,10 €

5,10 €

Rundbordradien
konvex r=0,5;1;2;3;5;8;10;12
konkav r=0,5;1;2;3;5;8;10;12

150/220/780
konvex/Außenbogen

150/220/780
konkav/Innenbogen

grau

grau

77

auf Anfrage

15/18 1 9,40 €

Tiefborde (TB)

100/300/1000
100/250/1000
100/250/500
80/250/1000
80/250/500
80/200/1000

72
59
59
45
45
37

24
30
48
42
60
42

12
10
24
14
20
14

3,90 €

3,20 €

4,20 €

2,90 €

3,90 €

2,40 €

Tiefbordradien auf Anfrage

grau

anthrazit, rot, erdbraun

grau

anthrazit, rot, erdbraun

grau
grau
grau

anthrazit, rot, erdbraun

Rasenkanten (EF)

50/200/500

50/250/500

60/200/500
60/250/500
50/250/1000

22

22

28

28

25
34
28

28

120

120

80

80

56
56
36

36

40

40

40

40

28
28
18

18

1,30 €

2,10 €

1,50 €

2,40 €

1,60 €

2,10 €

1,50 €

2,40 €

Muldensteine

500/120/330 grau 130 5,333 10,20 €Bedarf pro m ca. 3 Stck
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

10,90 €

11,50 €

Öko-Pflastersysteme Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Greifer-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Öko-Trapp   ·   8 cm   ·  Einkornbeton wasserdurchlässig (Bedarf pro m2 ca. 50 Stck bzw. 100 Stck)

200/100/80

100/100/80

grau

anthrazit, rot,

erdbraun

grau

anthrazit, rot

164

164

7,200

5,760

1,200

0,480

8,80 €

10,05 €

8,80 €

10,05 €

Me-Ba-Rasengittersteine (Bedarf pro m2 ca. 4,17 Stck)

600/400/80

600/400/100

600/400/120
(mit Noppen)

grau

erdbraun

grau

grau

110

110

133

145

10,552

10,552

8,633

6,715

5,276

5,276

4,317

3,357

6,70 €

8,00 €

8,25 €

9,80 €

Drainfugenpflaster   ·   8 cm   ·  ca. 15% Fugenanteil (Bedarf pro m2 ca. 29 Stck)

185/185/80 grau, anthrazit,

erdbraun

rot/bunt,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

169

169

6,207

6,207

-

-

12,65 €

13,35 €

Setzmaß

mit angeformten Abstandshaltern

1,5 cm Fuge

Rasenfugenpflaster   ·   8 cm   ·  ca. 26% Fugenanteil (Bedarf pro m2 ca. 25 Stck)

200/200/80 grau, anthrazit,

erdbraun

rot/bunt,

sandsteinbunt (ehem. herbstlaub)

146

146

7,200

7,200

-

-

Setzmaß

mit angeformten Abstandshaltern

3,0 cm Fuge

Öko-Trapp · 200/100/80 · erdbraun Drainfugenpflaster rot/bunt

Zur Beachtung: Lieferbar auch in Läuferverband und Fischgrätverlegeeinheit.

80/80/80

80/80/100

grau, rot, anthrazit

grau, rot, anthrazit

1,19 kg

1,40 kg

924 Stück

924 Stück

-

-

pro Stck 0,27 €

pro Stck 0,30 €

Rasengitterfüllstein 8 cm

Rasengitterfüllstein 10 cm

Zur Beachtung: Ökologische Pflastersysteme für alle rechteckigen Steine und Doppel-T mit losen Abstandshaltern
für 0,80 cm Fuge / 2,00 cm Fuge / 3,00 cm Fuge

Zur Beachtung: Drainfugenpflaster auch maschinenverlegbar.
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Hochbordradien
konvex r=0,5;1;2;3;4;5;6;8;10;12
konkav r=0,5;1;2;3;5;8;10;12

Abb. Außenbogen

2 Fasen

1 Fase

mit Nut und Feder

Hochbordecke 90°
(innen und außen)

Abb. Außenecke

grau
grau
grau
grau
grau
grau

Hängerstein (Absenker)

rechts/links

Abb. rechter Absenker

Bordsteine/Einfassungssteine
DIN EN 1340 u. DIN 483

Abmessungen
B/H/L in mm

Farbe Gewicht
kg/pro lfdm
kg/pro Stck

Greifer-
inhalt in Stck

kleinste VE
in Stck

Preis
in €/m

Hochborde (HB)

120/150/300/1000

120/150/300/500

grau

grau

100

100

18

36

6

12

4,45 €

4,45 €

Hochbordstein A4

120/150/250/1000 grau 80 18 6 4,05 €Hochbordstein A5

120/150/300/1000 grau 80 18 6 9,40 €

120/150/300/780
konvex/Außenbogen
120/150/250/780
konkav/Innenbogen

grau

grau

100

auf Anfrage

15/18 1 9,40 €

120/150/300/250
konvex/Außenecke
120/150/300/250
konkav/Innenecke

grau

grau

34

34

1

1

1

1

19,60
€/Stck

19,60
€/Stck

Rundborde (RB)

150/220/1000
150/220/500

grau
grau

77
77

18
48

6
24

4,10 €

5,10 €

Rundbordradien
konvex r=0,5;1;2;3;5;8;10;12
konkav r=0,5;1;2;3;5;8;10;12

150/220/780
konvex/Außenbogen

150/220/780
konkav/Innenbogen

grau

grau

77

auf Anfrage

15/18 1 9,40 €

Tiefborde (TB)

100/300/1000
100/250/1000
100/250/500
80/250/1000
80/250/500

80/200/1000

72
59
59
45
45
37

24
30
48
42
60
42

12
10
24
14
20
14

3,90 €

3,20 €

4,20 €

2,90 €

3,90 €

2,40 €

Tiefbordradien auf Anfrage

grau

anthrazit, rot, erdbraun

grau

anthrazit, rot, erdbraun

grau
grau
grau

anthrazit, rot, erdbraun

Rasenkanten (EF)

50/200/500

50/250/500

60/200/500
60/250/500

50/250/1000

22

22

28

28

25
34
28

28

120

120

80

80

56
56
36

36

40

40

40

40

28
28
18

18

1,30 €

2,10 €

1,50 €

2,40 €

1,60 €

2,10 €

1,50 €

2,40 €

Muldensteine

500/120/330 grau 130 5,333 10,20 €Bedarf pro m ca. 3 Stck
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Gehweg-
Gestaltungsplatten

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Platten-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Gehwegplatten (Mini- oder ohne Fase) mit Hartgesteinvorsatz

300/300/45
300/300/45

300/300/60
300/300/80

grau
anthrazit, rot

grau
grau

105
105

140
180

6,545
5,818

4,727
4,000

3,273
2,909

2,364
2,000

7,40 €

8,70 €

8,50 €

10,20 €

ca. 11 Stck/m2 Mini- o. ohne Fase
Minifase

Minifase
Minifase

400/600/50 grau 114 8,153 4,077 8,70 €ca. 4,17 Stck/m2 ohne Fase

Högelplatten (Minifase) Hartgesteinvorsatz

500/500/50 grau
anthrazit, rot

114
114

7,500
7,500

3,750
3,750

9,80 €

11,00 €

ca. 4 Stck/m2

500/500/50
500/250/50
500/500/50
500/500/60

grau
grau
anthrazit, rot
grau

114
114
114
140

8,500
8,500
7,500
6,500

4,250
4,250
3,750
3,250

7,40 €

7,40 €

8,70 €

8,50 €

ca. 4 Stck/m2 Mini- o. ohne Fase
ca. 8 Stck/m2 Mini- o. ohne Fase

Minifase
ca. 4 Stck/m2 Mini- o. ohne Fase

Zur Beachtung: Weitere Stärken bis 10 cm auf Anfrage möglich.

Berliner Platte (ohne Fase) 

A – Berliner Platte 
350/350/50 grau 114 8,344 4,172 8,80 €ca. 8,15 Stck/m2 ohne Fase

B – Friesplatte 
495/250/350/50 grau 114 auf Anfrage auf Anfrage auf

Anfrage
ca. 5,40 Stck/m2 ohne Fase

C – Eckplatte 
500/500/250/50 grau 114 auf Anfrage auf Anfrage auf

Anfrage
ca. 4,65 Stck/m2 ohne Fase

D – Kreuzungsplatte 
350/350/250/50 grau 114 auf Anfrage auf Anfrage auf

Anfrage
ca. 6,49 Stck/m2 ohne Fase

E – Eckplatte klein 
250/250/50 grau 114 auf Anfrage auf Anfrage auf

Anfrage
ca. 16,00 Stck/m2 ohne Fase

Rastermaße bei Verlegung im Diagonalverband

2,0 m1,75 m1,50 m1,25 m1,0 m0,75 m

Platte A Platte B Platte C Platte D Platte E
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Gehwegplatten
DIN EN 1339

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Paletten-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis/
ab Werk
in €/m2

Gestaltungsplatten Waschbetonplatten (grobe Körnung)

500/500/50
500/250/50
500/500/50
500/500/50
500/500/50
500/500/50

Leinekiesel

Rotkiesel
rot-weiß
weiß-rot
weiß-schwarz

120 7,500 3,750 11,00 €

13,50 €

13,50 €

13,50 €

13,50 €

ca. 4 Stck/m2 Nr. 1
ca. 8 Stck/m2

Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Gestaltungsplatten Waschbetonplatten mit Weißzement (feine Körnung)

500/500/50
500/500/50
500/500/50
500/500/50

perl rot
perl schwarz
perl rot-schwarz
perl dunkelgrau

120 7,500 3,750 16,00 €ca. 4 Stck/m2 Nr. 10
Nr. 20
Nr. 30
Nr. 40

Sonderplatten Luxogran, Edelsplitt geschliffen (imprägniert)

400/400/40
400/400/40

silber graublau
weiß bunt

85 8,960 0,160 22,15 €ca. 6,25 Stck/m2 Nr. 80
Nr. 81

Terassenplatten Tosca, Schieferstruktur (imprägniert)

200/200/55
+

400/200/55
+

400/400/55
+

600/400/55

sandstein beige
weitere Farben auf
Anfrage

121 11,520 0,960 33,50 €4 Formate-Mix 2 Stck
     +
1 Stck
     +
2 Stck
     +
2 Stck

Terassenplatten Tosca-Pentagonal

4 verschiedene
Plattenformate

sandstein beige
dolomit hell

121
121

6,000
6,000

0,600
0,600

34,75 €

34,75 €

Terassenplatten Brillant mit dezentem Kristall-Effekt und Micro-Fase

400/400/50

600/400/50

600/600/50

basaltgrau
karamell
schiefer

basaltgrau
karamell
schiefer

basaltgrau
karamell
schiefer

116
116
116

116
116
116

116
116
116

11,520
11,520
11,520

11,520
11,520
11,520

7,200
7,200
7,200

0,960
0,960
0,960

0,960
0,960
0,960

0,720
0,720
0,720

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

Format 1

Format 2

Format 3

225/225/60
+

300/225/60
+

375/225/60

felsgrau
moorbraun
beige antik

121 12,960 1,080 33,50 €3 Formate-Mix 4 Stck
     +
8 Stck
     +
4 Stck

Zur Beachtung: Tosca, Pentagonal und Wellinton werden nur im Formate-Mix lagenweise geliefert.
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Die Formate sind seperat verpackt und werkseitig imprägniert.

Sonderplatten Luxogran, Edelsplitt gestrahlt (imprägniert)

400/400/40
400/400/40
400/400/40
400/400/40

granit silbergrau
porphyr rot
sandstein beige
dolomit weiß-grau

85 8,960 0,160 17,95 €ca. 6,25 Stck/m2 Nr. 70
Nr. 71
Nr. 72
Nr. 73

Pflasterplatten Wellington, PKW befahrbar (imprägniert)
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Gehweg-
Gestaltungsplatten

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro m2

Platten-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis
€/m2

Gehwegplatten (Mini- oder ohne Fase) mit Hartgesteinvorsatz

300/300/45
300/300/45

300/300/60
300/300/80

grau
anthrazit, rot

grau
grau

105
105

140
180

6,545
5,818

4,727
4,000

3,273
2,909

2,364
2,000

7,40 €

8,70 €

8,50 €

10,20 €

ca. 11 Stck/m2 Mini- o. ohne Fase
Minifase

Minifase
Minifase

400/600/50 grau 114 8,153 4,077 8,70 €ca. 4,17 Stck/m2 ohne Fase

Högelplatten (Minifase) Hartgesteinvorsatz

500/500/50 grau
anthrazit, rot

114
114

7,500
7,500

3,750
3,750

9,80 €

11,00 €

ca. 4 Stck/m2

500/500/50
500/250/50
500/500/50
500/500/60

grau
grau
anthrazit, rot
grau

114
114
114
140

8,500
8,500
7,500
6,500

4,250
4,250
3,750
3,250

7,40 €

7,40 €

8,70 €

8,50 €

ca. 4 Stck/m2 Mini- o. ohne Fase
ca. 8 Stck/m2 Mini- o. ohne Fase

Minifase
ca. 4 Stck/m2 Mini- o. ohne Fase

Zur Beachtung: Weitere Stärken bis 10 cm auf Anfrage möglich.

Berliner Platte (ohne Fase) 

A – Berliner Platte 
350/350/50 grau 114 8,344 4,172 8,80 €ca. 8,15 Stck/m2 ohne Fase

B – Friesplatte 
495/250/350/50 grau 114 auf Anfrage auf Anfrage auf

Anfrage
ca. 5,40 Stck/m2 ohne Fase

C – Eckplatte 
500/500/250/50 grau 114 auf Anfrage auf Anfrage auf

Anfrage
ca. 4,65 Stck/m2 ohne Fase

D – Kreuzungsplatte 
350/350/250/50 grau 114 auf Anfrage auf Anfrage auf

Anfrage
ca. 6,49 Stck/m2 ohne Fase

E – Eckplatte klein 
250/250/50 grau 114 auf Anfrage auf Anfrage auf

Anfrage
ca. 16,00 Stck/m2 ohne Fase

Rastermaße bei Verlegung im Diagonalverband

2,0 m1,75 m1,50 m1,25 m1,0 m0,75 m

Platte A Platte B Platte C Platte D Platte E
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Gehwegplatten
DIN EN 1339

Abmessungen
L/B/H in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Paletten-
inhalt in m2

kleinste VE
in m2

Preis/
ab Werk
in €/m2

Gestaltungsplatten Waschbetonplatten (grobe Körnung)

500/500/50
500/250/50
500/500/50
500/500/50
500/500/50
500/500/50

Leinekiesel

Rotkiesel
rot-weiß
weiß-rot
weiß-schwarz

120 7,500 3,750 11,00 €

13,50 €

13,50 €

13,50 €

13,50 €

ca. 4 Stck/m2 Nr. 1
ca. 8 Stck/m2

Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Gestaltungsplatten Waschbetonplatten mit Weißzement (feine Körnung)

500/500/50
500/500/50
500/500/50
500/500/50

perl rot
perl schwarz
perl rot-schwarz
perl dunkelgrau

120 7,500 3,750 16,00 €ca. 4 Stck/m2 Nr. 10
Nr. 20
Nr. 30
Nr. 40

Sonderplatten Luxogran, Edelsplitt geschliffen (imprägniert)

400/400/40
400/400/40

silber graublau
weiß bunt

85 8,960 0,160 22,15 €ca. 6,25 Stck/m2 Nr. 80
Nr. 81

Terassenplatten Tosca, Schieferstruktur (imprägniert)

200/200/55
+

400/200/55
+

400/400/55
+

600/400/55

sandstein beige
weitere Farben auf
Anfrage

121 11,520 0,960 33,50 €4 Formate-Mix 2 Stck
     +
1 Stck
     +
2 Stck
     +
2 Stck

Terassenplatten Tosca-Pentagonal

4 verschiedene
Plattenformate

sandstein beige
dolomit hell

121
121

6,000
6,000

0,600
0,600

34,75 €

34,75 €

Terassenplatten Brillant mit dezentem Kristall-Effekt und Micro-Fase

400/400/50

600/400/50

600/600/50

basaltgrau
karamell
schiefer

basaltgrau
karamell
schiefer

basaltgrau
karamell
schiefer

116
116
116

116
116
116

116
116
116

11,520
11,520
11,520

11,520
11,520
11,520

7,200
7,200
7,200

0,960
0,960
0,960

0,960
0,960
0,960

0,720
0,720
0,720

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

Format 1

Format 2

Format 3

225/225/60
+

300/225/60
+

375/225/60

felsgrau
moorbraun
beige antik

121 12,960 1,080 33,50 €3 Formate-Mix 4 Stck
     +
8 Stck
     +
4 Stck

Zur Beachtung: Tosca, Pentagonal und Wellinton werden nur im Formate-Mix lagenweise geliefert.
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Die Formate sind seperat verpackt und werkseitig imprägniert.

Sonderplatten Luxogran, Edelsplitt gestrahlt (imprägniert)

400/400/40
400/400/40
400/400/40
400/400/40

granit silbergrau
porphyr rot
sandstein beige
dolomit weiß-grau

85 8,960 0,160 17,95 €ca. 6,25 Stck/m2 Nr. 70
Nr. 71
Nr. 72
Nr. 73

Pflasterplatten Wellington, PKW befahrbar (imprägniert)
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Limes Mauersystem einseitig strukturiert, werkseitig imprägniert

250/160/200
300/160/200
350/160/200
400/160/200
450/160/200
500/160/200
600/160/200

sandstein, felsgrau
beige-antik

8
8
8

16
8
4
8

2
2
2
4
2
1
2

445 87,70 €7 Steinformate
nur im Sortimentsverhältnis lieferbar

1 Paket bestehend aus
4 Lagen á 0,96 m2 = 3,84 m2

400/500/300/80
500/500/300/80
600/500/400/80
800/500/400/80

grau 61
71
89

108

24
24
12
12

-
-
-
-

8,00 €

9,40 €

11,30 €

17,60 €

Bedarf pro lfdm ca. 2 Stck

H =   300

H =   400

grau
anthrazit, rot

grau
anthrazit, rot

7
7

8
8

154
154

80
80

1
1

1
1

1,25 €

1,35 €

1,85 €

2,00 €

Minipalisade
mit Kehle Ø 110 mm

Bedarf
pro lfdm ca. 10,4 Stck

Eck-, End- und Abdeckstein für Limes Mauersystem

Länge
300, 350,
400, 450

250, 300, 300
350, 500, 600

sandstein, felsgrau,
beige-antik

sandstein, felsgrau,
beige-antik

445 126,70 €1 Satz = 0,608 m2 bestehend aus
a) 4 Eck- bzw. Endsteine

                 und

b) 6 Normal- bzw. Abdecksteine

L-Stein Ecken (nur Erdhinterfüllung) ohne Armierung

400x500/500x300/80
500x500/500x300/80
600x500/500x400/80
800x500/500x400/80

grau 85
102
118
135

-
-
-
-

-
-
-
-

29,60 €

35,30 €

41,40 €

62,80 €

entspricht 3,8 lfd. m Mauerabdeckung

Garten- u. Landschaftsbau Abmessungen
L/H/T in mm

Farbe Anzahl
pro Palette

Anzahl
pro Lage

Gewicht
pro Einheit

Preis
€/m2

20

Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Garten- u. Landschaftsbau Abmessungen
H/F/B/D in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Paletten-
inhalt in Stck

kleinste VE
in Stck

Preis
€/Stck

Palisaden

L-Stein (nur Erdhinterfüllung) ohne Armierung

Limes Mauersystem
beige-antik
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Garten- u. Landschaftsbau Abmessungen
L/H/T in mm

Farben Gewicht
kg/Stck

Preis
€/Stck

Rustikale Gartenmauer   ·   Vor- und Rückseite gespalten   ·   3. Seite gestrahlt

500/150/250 12,60 €41,0

1 Paket enthält

30 Steine = ca. 2,25 m2

rot-bunt, grau-schwarz,

beige-hell, muschelkalk

500/150/250

250/150/250

14,95 €

10,60 €

41,0

20,5

Anfangs-/Endstein

Rustikale Ziermauer

300/125/125 4,00 €10,5

1 Paket enthält

120 Steine = ca. 4,51 m2

rot-bunt, grau-schwarz,

beige-hell, muschelkalk

Rustikale Palisade

125/125/200

125/125/300

125/125/400

2,70 €

4,00 €

5,30 €

  7,0

10,5

14,0

Bedarf pro m ca. 8 Stck.

rot-bunt, grau-schwarz,

beige-hell, muschelkalk
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Limes Mauersystem einseitig strukturiert, werkseitig imprägniert

250/160/200
300/160/200
350/160/200
400/160/200
450/160/200
500/160/200
600/160/200

sandstein, felsgrau
beige-antik

8
8
8

16
8
4
8

2
2
2
4
2
1
2

445 87,70 €7 Steinformate
nur im Sortimentsverhältnis lieferbar

1 Paket bestehend aus
4 Lagen á 0,96 m2 = 3,84 m2

400/500/300/80
500/500/300/80
600/500/400/80
800/500/400/80

grau 61
71
89

108

24
24
12
12

-
-
-
-

8,00 €

9,40 €

11,30 €

17,60 €

Bedarf pro lfdm ca. 2 Stck

H =   300

H =   400

grau
anthrazit, rot

grau
anthrazit, rot

7
7

8
8

154
154

80
80

1
1

1
1

1,25 €

1,35 €

1,85 €

2,00 €

Minipalisade
mit Kehle Ø 110 mm

Bedarf
pro lfdm ca. 10,4 Stck

Eck-, End- und Abdeckstein für Limes Mauersystem

Länge
300, 350,
400, 450

250, 300, 300
350, 500, 600

sandstein, felsgrau,
beige-antik

sandstein, felsgrau,
beige-antik

445 126,70 €1 Satz = 0,608 m2 bestehend aus
a) 4 Eck- bzw. Endsteine

                 und

b) 6 Normal- bzw. Abdecksteine

L-Stein Ecken (nur Erdhinterfüllung) ohne Armierung

400x500/500x300/80
500x500/500x300/80
600x500/500x400/80
800x500/500x400/80

grau 85
102
118
135

-
-
-
-

-
-
-
-

29,60 €

35,30 €

41,40 €

62,80 €

entspricht 3,8 lfd. m Mauerabdeckung

Garten- u. Landschaftsbau Abmessungen
L/H/T in mm

Farbe Anzahl
pro Palette

Anzahl
pro Lage

Gewicht
pro Einheit

Preis
€/m2
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Garten- u. Landschaftsbau Abmessungen
H/F/B/D in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Paletten-
inhalt in Stck

kleinste VE
in Stck

Preis
€/Stck

Palisaden

L-Stein (nur Erdhinterfüllung) ohne Armierung

Limes Mauersystem
beige-antik
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Garten- u. Landschaftsbau Abmessungen
L/H/T in mm

Farben Gewicht
kg/Stck

Preis
€/Stck

Rustikale Gartenmauer   ·   Vor- und Rückseite gespalten   ·   3. Seite gestrahlt

500/150/250 12,60 €41,0

1 Paket enthält

30 Steine = ca. 2,25 m2

rot-bunt, grau-schwarz,

beige-hell, muschelkalk

500/150/250

250/150/250

14,95 €

10,60 €

41,0

20,5

Anfangs-/Endstein

Rustikale Ziermauer

300/125/125 4,00 €10,5

1 Paket enthält

120 Steine = ca. 4,51 m2

rot-bunt, grau-schwarz,

beige-hell, muschelkalk

Rustikale Palisade

125/125/200

125/125/300

125/125/400

2,70 €

4,00 €

5,30 €

  7,0

10,5

14,0

Bedarf pro m ca. 8 Stck.

rot-bunt, grau-schwarz,

beige-hell, muschelkalk
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Hangsysteme Abmessungen
L/H/D in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Greifer-
inhalt in Stck

kleinste VE
in Stck

Preis
€/Stck

Hochbeetsterne, Einkornbeton  ·  Bedarf pro lfdm ca. 2 Stck

400/500/800 grau

erdbraun

60

60

3

3

1

1

4,35 €

5,50 €

Rasenmähkanten Abmessungen
L/B/D in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Paletten-
inhalt in Stck

kleinste VE
in Stck

Preis
€/Stck

Maxi ·  Bedarf pro lfdm ca. 3 Stck

160/330/50 grau

schwarz, ziegelrot

6

6

195

195

1

1

0,80 €

0,90 €

Blockstufen Abmessungen
H/B/L in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Paletten-
inhalt in Stck

Preis
€/Stck

150/350/500

150/350/1000

150/350/1000

grau

grau

anthrazit

62

124

124

16

8

8

9,30 €

17,70 €

27,90 €

Zur Beachtung: Sondermaße Blockstufen auf Anfrage

180/350/490

180/350/800

180/350/100

grau

grau

grau

74

118

148

16

12

8

9,75 €

15,30 €

18,70 €

150/350/1000

150/350/1000

150/350/1000

sandsteinbeige

beige antik

felsgrau

124

124

124

8

8

8

49,50 €

49,50 €

49,50 €

480/300

Großer Pflanzring  ·  Bedarf pro lfdm ca. 2,6 Stck

grau

erdbraun

45

45

30

30

1

1

2,75 €

3,00 €

Kleiner Pflanzring  ·  Bedarf pro lfdm ca. 4,1 Stck

300/200 grau

erdbraun

15

15

72

72

1

1

1,80 €

2,00 €

Medi  ·  Bedarf pro lfdm ca. 4,5 Stck

120/220/45 grau

schwarz, ziegelrot

3

3

390

390

1

1

0,50 €

0,55 €

Blockstufen Trittfläche nuanciert

Blockstufen
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Zubehör / Reinigungs- & Pflegemittel

Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Rotkiesel

Weißkiesel

Basalt schwarz

Edelsplitt - dunkel

8 - 12

8 - 12

8 - 12

1 -   3

10

10

10

10

5,50 €

5,50 €

5,50 €

6,00 €

Splitte Körnung mm kg Preis €

Lithofix Easy (wasserduchlässige feste Fuge von 1 - 10 mm möglich)

Fugenkreuze für 8 mm Fugenbreite

Quarzsand

grau

naturell

naturell

25

25

100 Stück

50 kg Sack

27,95 €

27,50 €

11,00 €

6,80 €

Pflasterfugenmaterial Farbe kg Preis €

Lithofin Grundschutz Imprägnierung

Lithofin - Allex Grünbelagentferner

Renawal Zementschleierentferner

1,0

1,5

1,0

13,50 €

12,50 €

20,25 €

Reinigungsmittel - Imprägnierung Ltr. Preis €

Splitte & Quarzsand werden als lose Ware angeboten. Anlieferungen bei größeren Mengen in BIG - BAG´s (leihweise) möglich.

Alle angegebenen Farbmuster (Fotos) können vom Original abweichen!
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Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Hangsysteme Abmessungen
L/H/D in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Greifer-
inhalt in Stck

kleinste VE
in Stck

Preis
€/Stck

Hochbeetsterne, Einkornbeton  ·  Bedarf pro lfdm ca. 2 Stck

400/500/800 grau

erdbraun

60

60

3

3

1

1

4,35 €

5,50 €

Rasenmähkanten Abmessungen
L/B/D in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Paletten-
inhalt in Stck

kleinste VE
in Stck

Preis
€/Stck

Maxi ·  Bedarf pro lfdm ca. 3 Stck

160/330/50 grau

schwarz, ziegelrot

6

6

195

195

1

1

0,80 €

0,90 €

Blockstufen Abmessungen
H/B/L in mm

Farbe Gewicht
kg/pro Stck

Paletten-
inhalt in Stck

Preis
€/Stck

150/350/500

150/350/1000

150/350/1000

grau

grau

anthrazit

62

124

124

16

8

8

9,30 €

17,70 €

27,90 €

Zur Beachtung: Sondermaße Blockstufen auf Anfrage

180/350/490

180/350/800

180/350/100

grau

grau

grau

74

118

148

16

12

8

9,75 €

15,30 €

18,70 €

150/350/1000

150/350/1000

150/350/1000

sandsteinbeige

beige antik

felsgrau

124

124

124

8

8

8

49,50 €

49,50 €

49,50 €

480/300

Großer Pflanzring  ·  Bedarf pro lfdm ca. 2,6 Stck

grau

erdbraun

45

45

30

30

1

1

2,75 €

3,00 €

Kleiner Pflanzring  ·  Bedarf pro lfdm ca. 4,1 Stck

300/200 grau

erdbraun

15

15

72

72

1

1

1,80 €

2,00 €

Medi  ·  Bedarf pro lfdm ca. 4,5 Stck

120/220/45 grau

schwarz, ziegelrot

3

3

390

390

1

1

0,50 €

0,55 €

Blockstufen Trittfläche nuanciert

Blockstufen
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Zubehör / Reinigungs- & Pflegemittel

Betonwaren aus Kuhlen
Oskar Heuchert GmbH & Co. KG

Rotkiesel

Weißkiesel

Basalt schwarz

Edelsplitt - dunkel

8 - 12

8 - 12

8 - 12

1 -   3

10

10

10

10

5,50 €

5,50 €

5,50 €

6,00 €

Splitte Körnung mm kg Preis €

Lithofix Easy (wasserduchlässige feste Fuge von 1 - 10 mm möglich)

Fugenkreuze für 8 mm Fugenbreite

Quarzsand

grau

naturell

naturell

25

25

100 Stück

50 kg Sack

27,95 €

27,50 €

11,00 €

6,80 €

Pflasterfugenmaterial Farbe kg Preis €

Lithofin Grundschutz Imprägnierung

Lithofin - Allex Grünbelagentferner

Renawal Zementschleierentferner

1,0

1,5

1,0

13,50 €

12,50 €

20,25 €

Reinigungsmittel - Imprägnierung Ltr. Preis €

Splitte & Quarzsand werden als lose Ware angeboten. Anlieferungen bei größeren Mengen in BIG - BAG´s (leihweise) möglich.

Alle angegebenen Farbmuster (Fotos) können vom Original abweichen!
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ab 1.1.2002 für die Beton- und Fertigteilindustrie
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im
kaufmännischen Geschäftsverkehr mit allen unseren Abnehmern; im nichtkaufmän-
nischen Geschäftsverkehr gelten diese AGB nach Maßgabe der Ziffer 10.
Soweit nicht zwischen uns und unseren Abnehmern ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wurde, finden im übrigen die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) Anwendung.
Werden Bauleistungen erbracht, auf die Werkvertragsrecht anzuwenden ist, so kann
ergänzend die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) vereinbart werden.

1. ANWENDUNG
a) Unsere AGB sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer laufenden

Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie
beziehen.
Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen sind für
uns nur verbindlich, soweit wir ihnen in jedem Einzelfall ausdrücklich zugestimmt
haben.

b) Unsere Angebote sind freibleibend; Aufträge und sonstige Vereinbarungen
kommen daher nur durch schriftliche Bestätigung bzw. mit Beginn der Übergabe
der Ware zustande.

c) Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu
beschaffenden oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser
verantwortlich. Werden diese elektronisch versandt, sind sie nur verbindlich,
wenn deren vollständiger Eingang ausdrücklich von uns bestätigt wurde.

d) Halten wir auf Veranlassung des Kunden Produktionskapazitäten vor und kommt
es aus Gründen, die nicht wir zu vertreten haben, nicht oder zur verspäteten
Ausführung, so haftet der Kunde auch für den daraus entstandenen Schaden.

2. LIEFERUNG
a) Erfüllungsort für die Lieferung ist das Betonwerk, Auslieferungslager oder das

in unserem Auftrag tätige Unternehmen, es sei denn, es ist etwas anderes
vereinbart. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die
Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart
vereinbart ist.
Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht etwas
anderes vereinbart ist. Beanstandungen von Teillieferungen entbinden nicht von
der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß
abzunehmen.
Ist Lieferung an die Baustelle vereinbart, so werden geeignete Anfuhrwege und
unverzügliche Entladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet
er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.

b) Vereinbarte Liefertermine beziehen sich auf die Bereitstellung der Ware zur
Übergabe bzw. zum Versand im Werk bzw. Auslieferungslager. Unsere Lie-
ferpflicht ruht, solange uns Ausführungsunterlagen sowie alle für die Ausführung
des Auftrages notwendigen oder zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben
bzw. Informationen nicht erteilt worden sind.

c) Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und
behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten,
Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere von uns oder einem
für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertretende Umstände befreien uns für die
Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von
unserer Lieferpflicht. In den vorgenannten Fällen sind wir ferner – unbeschadet
der Ziffer 8 dieser AGB – zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, – wenn uns die Leistung unmöglich bzw. unzumutbar geworden oder
ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist.
Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftrags-
bestätigung außergewöhnliche (20 % und mehr) Erhöhungen von Rohstoff und
Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.
Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber mit einer fälligen
Verbindlichkeit in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt
werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen (z. B.
Nichtzahlung überfälliger und angemahnter Rechnungen) und der Käufer trotz
Aufforderung nicht zu ausreichender Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir
jederzeit ganz oder teilweise – unter Berücksichtigung der Ziffer 8 dieser AGB
– zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

d) Der Abnehmer hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware
einwandfrei und vollständig zur Verfügung gestellt ist und etwaige sichtbare
Mängel sofort zu rügen.
Sofern die bereitgestellte Ware bis zum vereinbarten Liefertermin oder innerhalb
der Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt sie mit Ablauf des fünften Werktages
nach dem Liefertermin bzw. nach Ablauf der Frist als genehmigt bzw. abge-
nommen.

e) Vertragsstrafen sind uns gegenüber nur wirksam, wenn sie für jeden Einzelfall
in einer besonderen Vereinbarung festgelegt wurden.

f) Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen
Verpflichtungen in unseren Beriebsstätten zurückgenommen, sofern sie
restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Abnehmer bzw. auf dessen
Kosten sortiert angeliefert werden.

3. SACHMÄNGEL
a) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich

nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der
Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits
im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserungen fehl oder erfordern sie einen
unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kauf-
preises verlangt werden.

b) Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dieses gilt nicht, soweit das
Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479
Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere
Fristen vorschreibt.

c) Der Kunde hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen.

d) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden in einem Umfang zurückgehalten
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen
Sachmängeln stehen. Der Kunde kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine
Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel
bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns
entstandenen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen.

e) Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener
Frist zu gewähren.

f) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger
Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 8 – vom Vertrag zurücktreten oder die
Vergütung mindern.

g) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten,
ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht
reproduzierbaren Software-Fehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten
unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so
bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine
Mängelansprüche.
Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Zuschlagsstoffe
hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen hinsichtlich ihrer
Beschaffenheit unterliegen, wie z. B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Grate,
Poren, Lunker oder Oberflächenrisse.
Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen
stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit
dar.
Muster oder Proben gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige
Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen.

h) Erkennbare Mängel, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen sind unverzüglich
schriftlich geltend zu machen. Rüge und Geltendmachung behaupteter An-
sprüche haben in jedem Falle vor Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung
und innerhalb der Gewährleistungsfrist zu erfolgen.
Auch verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens
vor Ablauf der Gewährleistungsfrist zu melden und schriftlich geltend zu machen.
Uns ist Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst und/oder durch von uns
beauftragte Fachleute untersuchen zu lassen; diese Rechte stehen uns zu,
soweit der Kunde uns nicht glaubhaft macht, daß wegen Gefahr im Verzuge
Sofortmaßnahmen ergriffen werden mußten. Die Übernahme von Kosten für
fremdbeauftragte Gutachter bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.

i) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten,
sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der
Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die
Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung
entspräche seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

j) Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit,
als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängel-
ansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des
Rückgriffsanspruches des Kunden gegen uns gilt ferner lit. i) entsprechend.

k) Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen Ziffer 8 (sonstige Schadens-
ersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 3 geregelten
Ansprüche des Bestellers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen
eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

4. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHTE; RECHTSMÄNGEL
a) Sofern nichts anderes vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im

Land des Lieferortes frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten
Dritter (im folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der
Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte
Lieferungen gegen den Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir
gegenüber dem Kunden innerhalb der in Ziffer 3 lit. b) bestimmten Frist wie folgt:
aa) wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden

Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so zu ändern, daß
das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dieses nicht
zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden die
gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.

bb) Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach
Ziffer 8.

cc) Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der
Kunde uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche
unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und
uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten
bleiben. Stellt der Kunde die Nutzung der Lieferung aus Schadens-
minderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, so ist er verpflichtet,
den Dritten darauf hinzuweisen, daß mit der Nutzungseinstellung kein Aner-
kenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

b) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechts-
verletzung zu vertreten hat.

c) Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutz-
rechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine von uns nicht
voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, daß die Lieferung
vom Kunden verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten
eingesetzt wird.

d) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in lit. a) aa) geregelten
Ansprüche des Kunden im übrigen die Bestimmungen der Ziffer 3 lit. d), e) und
j) entsprechend.

e) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffer 3
entsprechend.
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f) Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffler 4 geregelten Ansprüche des
Kunden gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels
sind ausgeschlossen.

5. UNMÖGLICHKEIT; VERTRAGSANPASSUNG
a) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadensersatz

zu verlangen, es sei denn, daß wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben.
Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Kunden auf 10 %
des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht
zweckdienlich verwendet werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit
in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden.
Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

b) Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziffer 2 lit. c) die wirtschaftliche
Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf unseren
Betriebsablauf erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu
und Glauben angemessen angepaßt. Soweit dieses wirtschaftlich nicht vertretbar
ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Wollen wir von diesern
Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dieses nach Erkenntnis der
Tragweite des Ereignisses dem Kunden unverzüglich mitzuteilen, und zwar auch
dann, wenn zunächst mit dem Kunden eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart
war.

6. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
a) Die Preise verstehen sich ab Betonwerk bzw. Auslieferungslager, und zwar

ausschließlich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer, soweit nichts besonderes
vereinbart ist.
Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens sofort fällig; Skonti
und sonstige Nachlässe bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

b) Haben wir die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anders
vereinbart, so trägt der Kunde neben der vereinbarten Vergütung alle
erforderlichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kosten für den Transport des
Handwerkszeuges und des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen.

c) Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks
können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die
Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und
alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort in bar zu
zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. bestehen für
uns nicht.
Unsere sämtlichen Forderungen werden in iedem Fall dann sofort fällig, wenn
der Kunde mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in
Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet
ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die Eröffnung
eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände bekannt
werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen.
Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – unbeschadet weiterer Ansprüche
– die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von
8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen
Zentralbank berechnen.
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir – nach unserer Wahl – berechtigt,
weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Si-
cherheitsleistungen abhängig zu machen. Schadensersatz wegen Verzögerung
der Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Dieses gilt nicht,
wenn der Kunde zu Recht die Lieferungs beanstandet hat. Außerdem können
wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige
Barzahlung fordern.

d) Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die
Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere Schuld uns
überlassen. Der Kunde ist nicht berechtigt. wegen irgendwelcher Ansprüche,
auch wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, mit seinen Zahlungen
innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Mit etwaigen Gegenforderungen
kann er nur aufrechnen wenn sie unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig
festgestellt sind.

7. SICHERUNGSRECHTE
a) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis unsere

sämtlichen Forderungen – ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre
Entstehungszeit – aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden beglichen
sind, bis ein etwaiger Kontokorrentsaldo ausgeglichen ist, bei Entgegennahme
von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung.
Der Kunde darf die von uns gelieferten Materialien im ordnungsgemäßen
Geschäftsbetrieb verarbeiten und/oder weiterveräußern. Die Ermächtigung zur
Weiterveräußerung entfällt dann, wenn der Kunde mit seinen Abnehmern ein
Abtretungsverbot vereinbart hat.
Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu behandeln.
Bei Verletzung sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.

b) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder
Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns. Uns steht das Eigentum oder
Miteigentum, §§ 947, 950 BGB, an der hierdurch entstehenden neuen Sache
zu.
Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht
uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung
bzw. der Vermischung, § 948 BGB, zu.
Die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue
Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.
Der Kunde tritt hiermit die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
gegen seine Abnehmer zustehenden Ansprüche mit allen Nebenrechten an uns

ab, und zwar bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in Höhe des Wertes
der von uns gelieferten Ware.

c) Auf unseren Wunsch hat der Kunde, sobald er in Verzug ist, die Abtretung seinen
Schuldnern bekanntzugeben und uns die erforderlichen Angaben zu machen
und Unterlagen auszuhändigen.
Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns gegebenen
Sicherungen die Höhe unserer Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so
sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe bzw. Rückübertragung
verpflichtet.

d) Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das
Grundstück eines Dritten derart eingebaut, daß sie wesentliche Bestandteile des
Grundstücks werden, so gehen die anstelle dieser Sachen tretenden
Forderungen des Kunden gegen seine Abnehmer in Höhe des Einkaufswertes
unserer verbauten Ware zur Sicherung unserer Forderung auf uns über, ohne
daß es noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf. Der Übergang dieser
Forderung ist für den Zeitpunkt ihrer Entstehung vereinbart.

e) Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden
noch sicherheitshalber übereignen und hat uns Pfändungen, die auf Betreiben
Dritter erfolgt sind, unverzüglich anzuzeigen.

f) Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes erfordert
nicht unsere Rücktrittserklärung; in diesen Handlungen oder einer Pfändung der
Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten
diesen ausdrücklich erklärt.

8. SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE
a) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im folgenden:

Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere
wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter
Handlung, sind ausgeschlossen.

b) Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem
Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit,
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

c) Soweit dem Kunden nach dieser Ziffer 8 Schadensersatzansprüche zustehen,
verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden
Verjährungsfrist gemäß Ziffer 3 lit. b).

9. BERATUNG
a) Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages; sie sind nur

verbindlich, soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von
der Verpflichtung einer sach- und fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte.

b) Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe,
Zeichnungen und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie
andere Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten – auch
auszugsweise – ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht oder
vervielfältigt werden.

10. GELTUNG FÜR VERBRAUCHSGÜTERKAUF
Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmannes
noch eine juristische Person das öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen betreffen, gelten diese AGB mit folgender Maßgabe:
a) Ziffer 1 a) erster Absatz gilt nicht.
b) Ziffer 2 a) gilt nicht bei Versendungskauf (§ 474 Abs. 2 iVm § 447 BGB)

Ziffer 2 d) erster Absatz gilt mit der Maßgabe, daß die Rügefrist zwei Wochen
beträgt. Ziffer 2 d) zweiter Absatz gilt nicht.

c) Ziffer 3 b) und 4 e) gelten nach Maßgabe der gesetzlichen Verjährungsvor-
schriften

d) Ziffer 3 h) erster Absatz gilt nur bei offensichtlich erkennbaren Mängeln,
Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen.

e) Ziffer 6 a), gilt mit der Maßgabe, daß in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten
ist.
Ziffer 6 c) 3. Absatz gilt mit der Maßgabe, daß 5 Prozentpunkte über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden
können.
Ziffer 6 c) letzter Absatz, Satz 1 gilt nur insoweit, als auf die Rechtsfolgen des
Verzuges (Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung) in
der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist oder
eine angemessene Frist gesetzt wird (Mahnung).
Ziffer 6 d) Satz 2 gilt nicht.

f) Ziffer 11 a) gilt nur, soweit nach § 38 ZPO zulässig.
g) Eine Vereinbarung, durch welche die Verpflichtung des Verkäufers zur

Gewährleistung wegen Mängel der Sache erlassen oder beschränkt wird, ist
nichtig, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt (§ 476 BGB).

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
a) Gerichtsstand – auch für Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozesse – ist der

Sitz unserer Firma.
b) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluß

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (CISG).

c) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtlich
unwirksam sein oder werden, soll die Geltung der übrigen Regelungen dadurch
nicht berührt werden.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ab 1.1.2002 für die Beton- und Fertigteilindustrie
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im
kaufmännischen Geschäftsverkehr mit allen unseren Abnehmern; im nichtkaufmän-
nischen Geschäftsverkehr gelten diese AGB nach Maßgabe der Ziffer 10.
Soweit nicht zwischen uns und unseren Abnehmern ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wurde, finden im übrigen die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) Anwendung.
Werden Bauleistungen erbracht, auf die Werkvertragsrecht anzuwenden ist, so kann
ergänzend die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) vereinbart werden.

1. ANWENDUNG
a) Unsere AGB sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer laufenden

Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie
beziehen.
Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen sind für
uns nur verbindlich, soweit wir ihnen in jedem Einzelfall ausdrücklich zugestimmt
haben.

b) Unsere Angebote sind freibleibend; Aufträge und sonstige Vereinbarungen
kommen daher nur durch schriftliche Bestätigung bzw. mit Beginn der Übergabe
der Ware zustande.

c) Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu
beschaffenden oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser
verantwortlich. Werden diese elektronisch versandt, sind sie nur verbindlich,
wenn deren vollständiger Eingang ausdrücklich von uns bestätigt wurde.

d) Halten wir auf Veranlassung des Kunden Produktionskapazitäten vor und kommt
es aus Gründen, die nicht wir zu vertreten haben, nicht oder zur verspäteten
Ausführung, so haftet der Kunde auch für den daraus entstandenen Schaden.

2. LIEFERUNG
a) Erfüllungsort für die Lieferung ist das Betonwerk, Auslieferungslager oder das

in unserem Auftrag tätige Unternehmen, es sei denn, es ist etwas anderes
vereinbart. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die
Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart
vereinbart ist.
Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht etwas
anderes vereinbart ist. Beanstandungen von Teillieferungen entbinden nicht von
der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß
abzunehmen.
Ist Lieferung an die Baustelle vereinbart, so werden geeignete Anfuhrwege und
unverzügliche Entladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet
er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.

b) Vereinbarte Liefertermine beziehen sich auf die Bereitstellung der Ware zur
Übergabe bzw. zum Versand im Werk bzw. Auslieferungslager. Unsere Lie-
ferpflicht ruht, solange uns Ausführungsunterlagen sowie alle für die Ausführung
des Auftrages notwendigen oder zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben
bzw. Informationen nicht erteilt worden sind.

c) Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und
behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten,
Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere von uns oder einem
für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertretende Umstände befreien uns für die
Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von
unserer Lieferpflicht. In den vorgenannten Fällen sind wir ferner – unbeschadet
der Ziffer 8 dieser AGB – zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, – wenn uns die Leistung unmöglich bzw. unzumutbar geworden oder
ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist.
Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftrags-
bestätigung außergewöhnliche (20 % und mehr) Erhöhungen von Rohstoff und
Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.
Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber mit einer fälligen
Verbindlichkeit in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt
werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen (z. B.
Nichtzahlung überfälliger und angemahnter Rechnungen) und der Käufer trotz
Aufforderung nicht zu ausreichender Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir
jederzeit ganz oder teilweise – unter Berücksichtigung der Ziffer 8 dieser AGB
– zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

d) Der Abnehmer hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware
einwandfrei und vollständig zur Verfügung gestellt ist und etwaige sichtbare
Mängel sofort zu rügen.
Sofern die bereitgestellte Ware bis zum vereinbarten Liefertermin oder innerhalb
der Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt sie mit Ablauf des fünften Werktages
nach dem Liefertermin bzw. nach Ablauf der Frist als genehmigt bzw. abge-
nommen.

e) Vertragsstrafen sind uns gegenüber nur wirksam, wenn sie für jeden Einzelfall
in einer besonderen Vereinbarung festgelegt wurden.

f) Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen
Verpflichtungen in unseren Beriebsstätten zurückgenommen, sofern sie
restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Abnehmer bzw. auf dessen
Kosten sortiert angeliefert werden.

3. SACHMÄNGEL
a) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich

nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der
Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits
im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserungen fehl oder erfordern sie einen
unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kauf-
preises verlangt werden.

b) Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dieses gilt nicht, soweit das
Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479
Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere
Fristen vorschreibt.

c) Der Kunde hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen.

d) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden in einem Umfang zurückgehalten
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen
Sachmängeln stehen. Der Kunde kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine
Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel
bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns
entstandenen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen.

e) Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener
Frist zu gewähren.

f) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger
Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 8 – vom Vertrag zurücktreten oder die
Vergütung mindern.

g) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten,
ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht
reproduzierbaren Software-Fehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten
unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so
bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine
Mängelansprüche.
Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Zuschlagsstoffe
hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen hinsichtlich ihrer
Beschaffenheit unterliegen, wie z. B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Grate,
Poren, Lunker oder Oberflächenrisse.
Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen
stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit
dar.
Muster oder Proben gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige
Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen.

h) Erkennbare Mängel, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen sind unverzüglich
schriftlich geltend zu machen. Rüge und Geltendmachung behaupteter An-
sprüche haben in jedem Falle vor Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung
und innerhalb der Gewährleistungsfrist zu erfolgen.
Auch verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens
vor Ablauf der Gewährleistungsfrist zu melden und schriftlich geltend zu machen.
Uns ist Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst und/oder durch von uns
beauftragte Fachleute untersuchen zu lassen; diese Rechte stehen uns zu,
soweit der Kunde uns nicht glaubhaft macht, daß wegen Gefahr im Verzuge
Sofortmaßnahmen ergriffen werden mußten. Die Übernahme von Kosten für
fremdbeauftragte Gutachter bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.

i) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten,
sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der
Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die
Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung
entspräche seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

j) Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit,
als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängel-
ansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des
Rückgriffsanspruches des Kunden gegen uns gilt ferner lit. i) entsprechend.

k) Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen Ziffer 8 (sonstige Schadens-
ersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 3 geregelten
Ansprüche des Bestellers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen
eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

4. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHTE; RECHTSMÄNGEL
a) Sofern nichts anderes vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im

Land des Lieferortes frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten
Dritter (im folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der
Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte
Lieferungen gegen den Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir
gegenüber dem Kunden innerhalb der in Ziffer 3 lit. b) bestimmten Frist wie folgt:
aa) wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden

Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so zu ändern, daß
das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dieses nicht
zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden die
gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.

bb) Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach
Ziffer 8.

cc) Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der
Kunde uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche
unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und
uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten
bleiben. Stellt der Kunde die Nutzung der Lieferung aus Schadens-
minderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, so ist er verpflichtet,
den Dritten darauf hinzuweisen, daß mit der Nutzungseinstellung kein Aner-
kenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

b) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechts-
verletzung zu vertreten hat.

c) Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutz-
rechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine von uns nicht
voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, daß die Lieferung
vom Kunden verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten
eingesetzt wird.

d) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in lit. a) aa) geregelten
Ansprüche des Kunden im übrigen die Bestimmungen der Ziffer 3 lit. d), e) und
j) entsprechend.

e) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffer 3
entsprechend.
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f) Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffler 4 geregelten Ansprüche des
Kunden gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels
sind ausgeschlossen.

5. UNMÖGLICHKEIT; VERTRAGSANPASSUNG
a) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadensersatz

zu verlangen, es sei denn, daß wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben.
Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Kunden auf 10 %
des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht
zweckdienlich verwendet werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit
in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden.
Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

b) Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziffer 2 lit. c) die wirtschaftliche
Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf unseren
Betriebsablauf erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu
und Glauben angemessen angepaßt. Soweit dieses wirtschaftlich nicht vertretbar
ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Wollen wir von diesern
Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dieses nach Erkenntnis der
Tragweite des Ereignisses dem Kunden unverzüglich mitzuteilen, und zwar auch
dann, wenn zunächst mit dem Kunden eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart
war.

6. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
a) Die Preise verstehen sich ab Betonwerk bzw. Auslieferungslager, und zwar

ausschließlich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer, soweit nichts besonderes
vereinbart ist.
Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens sofort fällig; Skonti
und sonstige Nachlässe bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

b) Haben wir die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anders
vereinbart, so trägt der Kunde neben der vereinbarten Vergütung alle
erforderlichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kosten für den Transport des
Handwerkszeuges und des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen.

c) Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks
können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die
Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und
alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort in bar zu
zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. bestehen für
uns nicht.
Unsere sämtlichen Forderungen werden in iedem Fall dann sofort fällig, wenn
der Kunde mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in
Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet
ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die Eröffnung
eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände bekannt
werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen.
Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – unbeschadet weiterer Ansprüche
– die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von
8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen
Zentralbank berechnen.
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir – nach unserer Wahl – berechtigt,
weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Si-
cherheitsleistungen abhängig zu machen. Schadensersatz wegen Verzögerung
der Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Dieses gilt nicht,
wenn der Kunde zu Recht die Lieferungs beanstandet hat. Außerdem können
wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige
Barzahlung fordern.

d) Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die
Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere Schuld uns
überlassen. Der Kunde ist nicht berechtigt. wegen irgendwelcher Ansprüche,
auch wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, mit seinen Zahlungen
innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Mit etwaigen Gegenforderungen
kann er nur aufrechnen wenn sie unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig
festgestellt sind.

7. SICHERUNGSRECHTE
a) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis unsere

sämtlichen Forderungen – ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre
Entstehungszeit – aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden beglichen
sind, bis ein etwaiger Kontokorrentsaldo ausgeglichen ist, bei Entgegennahme
von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung.
Der Kunde darf die von uns gelieferten Materialien im ordnungsgemäßen
Geschäftsbetrieb verarbeiten und/oder weiterveräußern. Die Ermächtigung zur
Weiterveräußerung entfällt dann, wenn der Kunde mit seinen Abnehmern ein
Abtretungsverbot vereinbart hat.
Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu behandeln.
Bei Verletzung sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.

b) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder
Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns. Uns steht das Eigentum oder
Miteigentum, §§ 947, 950 BGB, an der hierdurch entstehenden neuen Sache
zu.
Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht
uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung
bzw. der Vermischung, § 948 BGB, zu.
Die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue
Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.
Der Kunde tritt hiermit die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
gegen seine Abnehmer zustehenden Ansprüche mit allen Nebenrechten an uns

ab, und zwar bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in Höhe des Wertes
der von uns gelieferten Ware.

c) Auf unseren Wunsch hat der Kunde, sobald er in Verzug ist, die Abtretung seinen
Schuldnern bekanntzugeben und uns die erforderlichen Angaben zu machen
und Unterlagen auszuhändigen.
Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns gegebenen
Sicherungen die Höhe unserer Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so
sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe bzw. Rückübertragung
verpflichtet.

d) Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das
Grundstück eines Dritten derart eingebaut, daß sie wesentliche Bestandteile des
Grundstücks werden, so gehen die anstelle dieser Sachen tretenden
Forderungen des Kunden gegen seine Abnehmer in Höhe des Einkaufswertes
unserer verbauten Ware zur Sicherung unserer Forderung auf uns über, ohne
daß es noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf. Der Übergang dieser
Forderung ist für den Zeitpunkt ihrer Entstehung vereinbart.

e) Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden
noch sicherheitshalber übereignen und hat uns Pfändungen, die auf Betreiben
Dritter erfolgt sind, unverzüglich anzuzeigen.

f) Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes erfordert
nicht unsere Rücktrittserklärung; in diesen Handlungen oder einer Pfändung der
Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten
diesen ausdrücklich erklärt.

8. SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE
a) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im folgenden:

Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere
wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter
Handlung, sind ausgeschlossen.

b) Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem
Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit,
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

c) Soweit dem Kunden nach dieser Ziffer 8 Schadensersatzansprüche zustehen,
verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden
Verjährungsfrist gemäß Ziffer 3 lit. b).

9. BERATUNG
a) Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages; sie sind nur

verbindlich, soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von
der Verpflichtung einer sach- und fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte.

b) Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe,
Zeichnungen und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie
andere Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten – auch
auszugsweise – ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht oder
vervielfältigt werden.

10. GELTUNG FÜR VERBRAUCHSGÜTERKAUF
Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmannes
noch eine juristische Person das öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen betreffen, gelten diese AGB mit folgender Maßgabe:
a) Ziffer 1 a) erster Absatz gilt nicht.
b) Ziffer 2 a) gilt nicht bei Versendungskauf (§ 474 Abs. 2 iVm § 447 BGB)

Ziffer 2 d) erster Absatz gilt mit der Maßgabe, daß die Rügefrist zwei Wochen
beträgt. Ziffer 2 d) zweiter Absatz gilt nicht.

c) Ziffer 3 b) und 4 e) gelten nach Maßgabe der gesetzlichen Verjährungsvor-
schriften

d) Ziffer 3 h) erster Absatz gilt nur bei offensichtlich erkennbaren Mängeln,
Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen.

e) Ziffer 6 a), gilt mit der Maßgabe, daß in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten
ist.
Ziffer 6 c) 3. Absatz gilt mit der Maßgabe, daß 5 Prozentpunkte über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden
können.
Ziffer 6 c) letzter Absatz, Satz 1 gilt nur insoweit, als auf die Rechtsfolgen des
Verzuges (Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung) in
der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist oder
eine angemessene Frist gesetzt wird (Mahnung).
Ziffer 6 d) Satz 2 gilt nicht.

f) Ziffer 11 a) gilt nur, soweit nach § 38 ZPO zulässig.
g) Eine Vereinbarung, durch welche die Verpflichtung des Verkäufers zur

Gewährleistung wegen Mängel der Sache erlassen oder beschränkt wird, ist
nichtig, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt (§ 476 BGB).

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
a) Gerichtsstand – auch für Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozesse – ist der

Sitz unserer Firma.
b) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluß

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (CISG).

c) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtlich
unwirksam sein oder werden, soll die Geltung der übrigen Regelungen dadurch
nicht berührt werden.
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